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Titel:
Maßnahmebeschluss zur Ersatzbeschaffung einer mobilen Arbeitsbühne
 
 
Beschluss:
Es wird beschlossen, als Ersatz für die mobile Arbeitsbühne DE-AS 128 ein
Fahrgestell mit Arbeitsbühne und einer Arbeitshöhe von ca. 17 m zu beschaffen.

 
 
Gesetzliche Grundlagen: UVgO, VAO Nr.3
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: Wirtschaftsplan 2026 BV/264/2025/III-EB
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  

 
 
Finanzbedarf/Finanzierung:
Im Investplan 2027 (VE 2026) sind für diese Maßnahme 180 TEUR eingestellt.

 
 
Begründung: siehe Anlage 1
 
 
 
Für den Oberbürgermeister:
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Anlage 1:
Die zu beschaffende mobile Arbeitsbühne soll als Ersatz für die Arbeitsbühne DE-AS
128 im Bereich Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen für Wartungs- und
Reparaturzwecke eingesetzt werden. Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 17 m und
einem Schwenkbereich von über 360° sind alle Anforderungen für die Erreichbarkeit
der erforderlichen Arbeitsbereiche erfüllt. Das Fahrgestell muss ein zulässiges

Gesamtgewicht von ca. 5,0 t besitzen und in Verbindung mit der Arbeitsbühne gegen
eine Spannung von mindestens 1.000 V isoliert sein. Ein Arbeitskorb aus GFK erhöht

diese Sicherheit zusätzlich.

Die zu ersetzende Arbeitsbühne (Baujahr 2014) soll noch als Reserve für einen
absehbaren Zeitraum vorgehalten werden, um Sondereinsätze abzusichern. Sollte
eine weitere Nutzung nicht mehr sinnvoll erscheinen, wird diese über das
Auktionshaus Vonau zum Verkauf angeboten.

Die Arbeitsbühne wird öffentlich, deutschlandweit nach UVgO ausgeschrieben. 
 




